
der Praxis wird sich daher kaum ein Rechtsanwalt für der-
artige Erfolge verbürgen. Anzuwenden sind vielmehr die
§§ 611, 675 BGB.

II. Dienstvertrag
Die tätigkeits- und nicht bloß erfolgsbezogene Verpflichtung
des Rechtsanwalts zur Rechtsberatung, Prozessführung oder
Vertretung in sonstigen Rechtsangelegenheiten ist als beson-
dere Ausprägung des Dienstvertrags nach Maßgabe des § 675
I BGB zu qualifizieren,47 wobei es sich um Dienste „höherer
Art“ iSv § 627 I BGB handelt.48

In Beispiel 2 sind die Einweihung des Rechtsanwalts in
betriebsinterne Angelegenheiten und die Bitte um recht-
lichen Rat Anhaltspunkte für die Anbahnung eines Anwalts-
vertrags nach §§ 611, 675 BGB; bestärkt wird diese Annah-
me durch die Übersendung wichtiger Unterlagen, die A für
die sachgemäße Ausübung ihrer Anwaltstätigkeit benötigt.
Ebenso in Beispiel 3: Wird A als Strafverteidigerin von M
verpflichtet, schuldet sie ihm Rechtsbeistand nach §§ 611,
675 BGB.

D. BEENDIGUNG
Als Werkvertrag endigt der Anwaltsvertrag mit Abnahme der
geschuldeten Leistung, etwa durch Unterzeichnung der zu
erstellenden Vertragsurkunde,49 ansonsten durch Erreichung
des Vertragszwecks.50 Der genaue Beendigungszeitpunkt
richtet sich dann nach dem Vertragsinhalt. Des Weiteren
kann der Anwaltsvertrag von beiden Seiten jederzeit gekün-
digt werden. Weil der Rechtsanwalt Dienste „höherer Art“
leistet, sind für die Kündigung §§ 627, 628 BGB maßgeb-
lich.51 Anwendung kann auch § 671 BGB finden.52 Zu beach-
ten ist aber, dass den Rechtsanwalt extensive nachvertragliche

Warn- und Hinweispflichten aus § 242 BGB treffen kön-
nen.53

E. SCHLUSS
Der Anwaltsvertrag kommt nach den allgemeinen Regeln der
§§ 145 ff. BGB zustande; er ist an keine Formerfordernisse
gebunden und kann konkludent geschlossen werden. Zudem
muss ein Rechtsbindungswille der potenziellen Parteien be-
stimmt werden, um den Anwaltsvertrag von einer Gefällig-
keit abzugrenzen. Wird ein Anwaltsvertrag geschlossen, be-
gründet dies ein Mandatsverhältnis, das zum Schutze des
Mandanten durch berufsrechtliche Vorschriften der BRAO
und der BORA ausgestaltet ist.

Die Bestimmung des Pflichtenprogramms erfordert eine
genaue Prüfung der Interessen des Mandanten. Vertrags-
gegenstand kann dann tätigkeitsbezogener Rechtsbeistand
oder eine erfolgsfixierte Leistung, in jedem Fall aber eine
Geschäftsbesorgung iSv § 675 BGB sein. In seltenen Einzel-
fällen kann eine Dauerberatung auch nur unter §§ 611 ff.
BGB subsumiert werden. Mit Zweckerreichung, Abnahme
des geschuldeten Werkes oder Kündigung endigt der An-
waltsvertrag.

47 RGZ 88, 223 (226); BGH NJW 1964, 2402 (2403); 1978, 1808; VersR 1988, 1217;
OLG Düsseldorf VersR 1993, 702 (703).

48 BGH NJW 1982, 437 (438); 2009, 3297 (3300) (Kündigung bei Vertretung wider-
streitender Interessen).

49 BGHNJW 1996, 661 (662).
50 BGH NJW 1996, 661 (662); 1996, 2929 (2930); 2002, 1048 (1049); 2015, 3447

(3452).
51 BGH NJW 1982, 437 (438); 2009, 3297 (3300) (Kündigung bei Vertretung wider-

streitender Interessen).
52 BeckOKBGB/D. Fischer, 42. Ed. 1.2.2017, § 675 Rn. 12.
53 BGH NJW 1997, 254; BeckOKBGB/D. Fischer, 42. Ed. 1.2.2017, § 675 Rn. 22.

Vgl. auch § 1 III BORA.
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& SACHVERHALT
Die Studenten A und B ärgern sich schon lange über die angespannte Wohnraumsituation in
Münster. Als die Tante des A stirbt und ihm ein marodes, leerstehendes Mehrfamilienhaus
am Aasee vererbt, schmieden die beiden einen Plan. Sie wollen das geerbte Mehrfamilienhaus
in ein Studierendenwohnheim umfunktionieren, um mit bezahlbaren Mieten die Wohnsitua-
tion für Studierende zu verbessern.

* Der Verfasser Saenger ist Professor für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Gesellschaftsrecht sowie Direktor des Instituts
für Internationales Wirtschaftsrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Der Verfasser Bühren ist dort Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter. Die Klausur wurde in vereinfachter Form im Sommersemester 2017 als Abschlussklausur zur Vorlesung
Personengesellschaftsrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster gestellt.
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Zu diesem Zweck beschließen A und B, eine OHG zu gründen. Allerdings fehlt ihnen das
nötige Kapital zur Sanierung der Immobilie. Deshalb sprechen sie den vermögenden C an,
der sich beteiligen möchte. A, B und C schließen einen formwirksamen Gesellschaftsvertrag
und lassen die OHG in das Handelsregister eintragen. Die Anteile an der ABC-OHG
entfallen zu jeweils 40% auf A und C sowie zu 20% auf B. Nach dem Gesellschaftsvertrag
sind A und C zur Geschäftsführung berechtigt.

Nach der Grundsanierung können bald die ersten Studierenden einziehen. Jedoch ent-
wickelt A weitere Pläne. Er hat gehört, dass auch Bedarf an Luxusapartments für zahlungs-
kräftige Studierende besteht. Die noch nicht möblierte oberste Etage des Wohnheims möchte
er deshalb luxuriös ausstatten und so den Profit verbessern. Mit Zustimmung des B plant A
hierzu die Anschaffung hochwertigen Elektronikequipments. C ist über die neuen Pläne
seiner Mitstreiter erbost und erklärt seinen ausdrücklichen Widerspruch. Gleichwohl erwirbt
A namens der Gesellschaft hochmoderne Flachbildschirmfernseher zum Preis von insgesamt
10.000 EUR bei Elektronik-Händler H.

Als die Rechnung für die Fernsehgeräte nicht bezahlt wird, wendet sich H an den ihm als
vermögend bekannten C und verlangt Zahlung von 10.000 EUR, was dieser verweigert. Nach
seiner Auffassung müsse H zunächst gegen die Gesellschaft vorgehen. Im Übrigen könne H
von ihm persönlich allenfalls 4.000 EUR verlangen, da er nur zu 40% an der OHG beteiligt
sei. Da er aber ausdrücklich gegen die Anschaffung gestimmt habe, könne er überhaupt nicht
in Haftung genommen werden. Zum anderen habe H – was zutrifft – bei einem Streit über
die ausbleibende Begleichung der Rechnung mutwillig im Eingangsbereich des Wohnheims
randaliert und dabei einen Sachschaden iHv 10.000 EUR verursacht. Der entsprechende
Schadensersatzanspruch soll zwar nach dem Willen der Gesellschafter vorerst noch nicht
gegenüber H geltend gemacht werden, aber C sieht es deswegen überhaupt nicht ein, an H zu
zahlen.

Hat H einen durchsetzbaren Anspruch auf Zahlung von 10.000 EUR gegen C?

Abwandlung:
A hatte namens der Gesellschaft weiterhin zwei exklusive Chesterfield-Sessel bei Möbelhänd-
ler M zum Preis von insgesamt 5.000 EUR gekauft. Als wiederum C von M in Anspruch
genommen wird, bezahlt dieser entnervt die Rechnung. Da C aber nicht auf den Kosten
sitzen bleiben will, möchte er wissen, ob er von der ABC-OHG oder, falls diese aufgrund
ihrer inzwischen eingetretenen Zahlungsschwierigkeiten seine Forderung nicht begleichen
kann, ob und in welcher Höhe er von seinen Mitgesellschaftern A und B Ersatz verlangen
kann.

& LÖSUNG DES AUSGANGSFALLS
H könnte einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung iHv 10.000 EUR aus § 433 II BGB iVm
§ 128 S. 1 HGB gegen C haben.

A. BESTEHEN EINER OHG
Es müsste eine Offene Handelsgesellschaft (OHG) iSv §§ 105 ff. HGB bestehen. Aus dem
Sachverhalt geht hervor, dass A, B und C wirksam eine OHG gegründet haben, die auch in
das Handelsregister eingetragen wurde.

B. VERBINDLICHKEIT DER OHG
Weiterhin müsste eine Kaufpreisverbindlichkeit der OHG bestehen.

I. Kaufvertrag zwischen ABC-OHG und H
Erforderlich ist, dass ein wirksamer Kaufvertrag zwischen der nach § 124 I HGB rechts-
fähigen ABC-OHG und H geschlossen wurde. Da die OHG als solche nicht handlungsfähig
ist, muss sie durch ihre vertretungsberechtigten Organe verpflichtet worden sein (Saenger,
Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 268). Der Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus § 433 II
BGB ist entstanden, wenn A die Gesellschaft wirksam vertreten hat (§ 164 I 1 BGB).

1. Eigene Willenserklärung in fremdem Namen
Bei der Bestellung der Flachbildschirmfernseher im Namen der Gesellschaft hat A eine eigene
Willenserklärung in fremdem Namen, nämlich im Namen der ABC-OHG, abgegeben.

2. Mit Vertretungsmacht
A müsste allerdings auch mit Vertretungsmacht gehandelt haben. Nach der Konzeption des
§ 125 I HGB ist jeder Gesellschafter zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigt, sofern er
davon nicht durch den Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen ist. A ist Gesellschafter der ABC-
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